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Technische
Regeln für

Arbeitsstätten

Pausen- und
Bereitschaftsräume

ASR A4.2

…

4.1 Allgemeine Anforderungen

(9) In Pausenräumen und Pausenbereichen muss für Beschäftigte, die den

Raum oder Bereich gleichzeitig benutzen sollen, eine Grundfläche von jeweils

mindestens 1,00 m² einschließlich Sitzgelegenheit und Tisch vorhanden sein.

Flächen für weitere Einrichtungsgegenstände, Zugänge und Verkehrswege sind

hinzuzurechnen (siehe ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“).

Die Grundfläche eines Pausenraumes muss mindestens 6,00 m² betragen.

Die lichte Höhe von Pausenräumen muss den Anforderungen der ASR A1.2

„Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ entsprechen.

…

(12) Der Umfang der Ausstattung von Pausenräumen und Pausenbereichen

richtet sich nach der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Benutzer. Für diese sind

Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne und Tische vorzusehen. Das Inventar muss

leicht zu reinigen sein. Ein Abfallbehälter mit Deckel ist bereitzustellen.

Ein Bedarf für Einrichtungen für das Wärmen und Kühlen von Lebensmitteln liegt

vor, wenn keine Kantine zur Verfügung steht oder bei Beschäftigten, die durch

ärztliches Attest nachweisen, dass sie eine bestimmte Diät einhalten müssen. Bei

Bedarf sind Kleiderablagen und der Zugang zu Trinkwasser zur Verfügung zu

stellen. Eine Waschgelegenheit im Pausenraum kann zweckmäßig sein (siehe ASR

A4.1 „Sanitärräume“).

…

4.2 Zusätzliche Anforderungen an Pausenräume

(1) Pausenräume können außerhalb der festgelegten Pausenzeiten für andere

Zwecke, z. B. Besprechungen, Schulungen, genutzt werden, wenn diese die in der

ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ enthaltenen

Raumabmessungen erfüllen. Die Räume müssen vor der Nutzung als Pausenraum

gelüftet und gereinigt sein.



- inoffizieller Textauszug -

- Ausschuss für Arbeitsstätten – ASTA-Geschäftsführung – BAuA – www.baua.de -

…

5 Bereitschaftsräume

…

(5) Müssen Liegen zur Verfügung gestellt werden, ergeben sich folgende

Anforderungen:

- Die Mindestgrundfläche des Bereitschaftsraumes ergibt sich aus den

Stellflächen der Ausstattung, Bewegungsflächen und den Verkehrsflächen.

- Die Nutzung der Bereitschaftsräume getrennt nach Frauen und Männern ist

räumlich oder organisatorisch sicherzustellen.

- Für die Zeit der Nutzung der Liegen ist eine anderweitige Nutzung des

Raumes durch andere Personen (z. B. als Pausenraum, Büro,

Arztzimmer) nicht zulässig.

- Der Raum muss verschließbar, nicht einsehbar und verdunkelbar sein.

- Es soll eine Waschgelegenheit zur Verfügung stehen.

- Liegen müssen gepolstert und mit einem wasch- oder

wegwerfbaren Belag ausgestattet sein.

- Die Erreichbarkeit der Beschäftigten ist unter Wahrung ihrer Privatsphäre

zu gewährleisten (z. B. durch Rufeinrichtung).

- Zur Sicherstellung der Alarmierung im Brandfall und zum sicheren Verlassen

des Bereitschaftsraumes siehe ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ und

ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“.

…

7 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen

…

(2) Abweichend von Punkt 7 Abs. 1 ist auf Baustellen ein Pausenraum oder

Pausenbereich nicht erforderlich, wenn bis zu vier Beschäftigte eines Arbeitgebers

gleichzeitig längstens eine Woche oder höchstens 20 Personentage tätig sind.

Voraussetzung ist, dass die Möglichkeit besteht, sich an einer gleichwertigen Stelle

gegen Witterungseinflüsse geschützt zu waschen (siehe ASR A4.1 „Sanitärräume“,

Punkt 6.1 Abs. 2), zu wärmen, umzukleiden und eine Mahlzeit einzunehmen und

ggf. zuzubereiten.

…

(5) Werden auf Baustellen Unterkünfte zur Verfügung gestellt, kann auf

Pausenräume verzichtet werden, sofern die Unterkünfte geeignet sind, von den
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jeweiligen Bewohnern auch zum Aufenthalt bei Pausen genutzt werden zu können

und die Anforderungen nach Punkt 4.1 Abs. 12 und die entsprechenden

Anforderungen der ASR A4.1 „Sanitärräume“ erfüllt sind.

(6) Ergänzend zu Punkt 4.1 Abs. 12 muss für Pausenräume oder

Pausenbereiche, in denen Beschäftigte sich umziehen, eine Möglichkeit zur

getrennten Aufbewahrung für Arbeits- und Schutzkleidung sowie Straßenkleidung

vorhanden sein (siehe entsprechende Anforderung der ASR A4.1 „Sanitärräume“

Punkt 8.5).

…


